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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1955

Norm

ABGB §1058

Rechtssatz

Wenn jemand, ohne ein Händler zu sein, gewissermaßen aus Gefälligkeit, einem anderen eine Sache überläßt, dann

kann in der Regel angenommen werden, daß der Verkäufer um den Preis verkaufen wollte, den er selbst für die Sache

bezahlt hat, daß also im Sinne des § 1058 ABGB der bei der früheren Veräußerung bedungene Preis auch für das neue

Geschäft bedungen sein soll.
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